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Der oblig. militédrische Vorunterricht

Der gegenwirtig tobende Krieg, in welchem die
Vélker alle ihre Krifte zu duBerster und letzter Macht-
entfaltung zusammenraffen, haben unser Volk und un-
sere Nation zur Selbstbesinnung gebracht.

Das Verschwinden selbstindiger europiischer Staaten
von der Landkarte, die heroischen Kimpfe.der Sohne
Suomis in Finnland, die Ereignisse in Norwegen, Dine-
mark und Schweden, der beispiellose Siegeszug einer
jungen Armee durch Europa, die Kapitulation von gan-
zen Heeren und schlieBlich der unerwartete und erschiit-
ternde Zusammenbruch Frankreichs zwingen jeden
Schweizer und ganz besonders uns Wehrminner, sich
mit den Fragen der Wehrbereitschaft und des Selbst-
erhaltungswillens, mit den Fragen der militdrischen,
wirtschaftlichen und geistigen Landesverteidigung aus-
einanderzusetzen und Stellung zu beziehen.

Erfiilllt vom Geist der HohenstraBBe unserer Landi
sind wir als «ein einig Volk von Briiderns Ende August
und anfangs September 1939 zu den Waffen geeilt und
haben uns unter dem weiflen Kreuz im roten Feld ver-
sammelt, entschlossen, jedem Eindringling, von welcher
Seite er auch kommen mége, den Eintritt in unser Haus
mit Waffengewalt und allen Mitteln zu verwehren.

Dank der Bereitschaft unserer Armee und unseres
Volkes, dank der militdar-geographischen Lage der
Schweiz und dank einer giitigen Vorsehung ist unser
Land bis zur heutigen Stunde von den Schrecken des
Krieges verschont geblieben und ragt heute wie eine
Friedensinsel aus den wilden und brausenden Wogen
farchtbarer Vernichtung und grauenhaften Entsetzens.

Nur ein Volk, das gewillt ist, mit allen Opfern seine
Wehrbereitschaft, und zwar sowohl materiell, als auch
physisch und geistig, zu heben, zu férdern und zu stei-
gern, ist fihig und wiirdig, seine Freiheit, seine Unab-
hiangigkeit und seine Rechte zu wahren.

Jede MaBnahme, welche den Abwehrwillen unseres
Volkes stirkt, die Wehrkraft der Armee erhéht und den
Willen zur Selbsterhaltung fordert, miissen wir begriilen
und freudig entgegennehmen, und zwar auch dann, wenn
sie einmal etwas an unserer Bequemlichkeit, unserer
Verweichlichung und unserem verwohnten Leben riittelt.

Am 29. Dezember 1939 hat der Bundesrat den eidg.
Riten die Botschaft iiber die Einfithrung des obligatori-
schen militirischen Vorunterrichtes unterbreitet. Es han-
delt sich dabei um die Abédnderung der Art. 103 und 104
der Militir-Organisation des Jahres 1907, um eine Teil-
revision, die es ermdglicht, daB jeder Schweizerjiing-
ling vom 16. Altersjahr bis zum Eintritt in das dienst-
pflichtige Alter durch turnerischen und militdrischen
Vorunterricht auf den Wehrdienst vorbereitet wird.

Die Vorlage sieht obligatorische Turnpriifungen vor,
die je im 15., 16. und 17. Altersjahr abzulegen sind. Wer
die Priifungen nicht besteht, hat einen obligatorischen
Kurs des turnerischen Vorunterrichtes von 60 Stunden
zu bestehen. Somit ist der turn. Vorunterricht nur be-
dingt obligatorisch. Solche Kurse sind vorgesehen fiir
das 16., 17. und 18. Altersjahr. Die Vorbereitung auf die
Priifungen kann jeder Jiingling nach Belieben machen,
privat oder in einem beliebig gewihlten Verein oder Klub.

Im 17. und 18. Altersjahr muf} ferner je ein obliga-
torischer Jung-Schiitzenkurs wvon jihrlich mindestens
6 Uebungen zu 4 Stunden absolviert werden,also total 24 Std.

Und schlielich haben die bei der Rekrutierung als
diensttauglich erklirten Jiinglinge im 19. Altersjahr ei-
nen Militarvorkurs von 60 Stunden zu bestehen.

ein Gebot der Stunde

Was will der OMV erreichen?

Die Jugend im nachschulpflichtigen Alter soll durch
eine einheitliche Schule der Korpererziechung und der
vormilitdrischen Ausbildung gehen, an deren Ende die
Rekrutenschule steht. «Der starke Korper gehorcht, der
schwache befiehlty sagte unser General anlifllich der
Schweiz. Armee-Meisterschaften 1940 in Thun. Wihrend
in andern Armeen ein, zwei und mehr Jahre Dienst ver-
langt werden zur Vorbereitung auf den Waffendienst,
wird unser Rekrut in 4 Monaten zum Soldaten ausge-
bildet. Fiir diese kurze Zeit der RS muf3 unbedingt vor-
gearbeitet werden, um die Ausbildung wirksamer und
erfolgreicher gestalten zu konnen. In erster Linie des-
halb, weil uns die Rekrutenschule mit Riicksicht auf die
stindig wachsenden Anforderungen, welche die neuzeit-
liche Technik mit ihrer Vervollkommnung und Spezia-
lisierung der Waffen stellt, nur dann kriegstiichtige
Mannschaft und Kader liefern kann, wenn wir bei allen
Rekruten einen bestimmten Ausbildungsstand voraus-
setzen und darauf aufbauen konnen. Die Geschichte der
kriegerischen Ereignisse der letzten 14 Monate bestatigt
den Ausspruch, den General Ludendorff vor 25 Jahren
gepriagt hat: «<Der Weltkrieg lehrt ernst und blutig die
gewaltig hohe Bedeutung der Korpererziehung fiir den
Soldaten.» Nur ein korperlich gestdhltes, hart trainier-
tes, ausdauerndes, zihes und widerstandsfahiges Volk ist
den Anforderungen des modernen Krieges gewachsen.
Korperlich-geistig-seelische Bereitschaft ist die Grund-
bedingung jeglichen militdrischen Erfolges trotz mecha-
nisierter und motorisierter Kriegsfithrung, trotz den mo-
dernsten und raffiniertesten Waffen.

Das haben uns auch die heroischen Kdampfe der Fin-
nen in ihrem bewunderungswiirdigen Freiheitskampf
mit aller Deutlichkeit bewiesen. Die Schne Suomis sind
harte, stahlharte Minner, denen Schnee und Eis Bun-
desgenossen waren. Thre kimpferischen Erfolge, welche
die ganze Welt in Staunen versetzten, waren begriindet
in echtem Gottvertrauen, in dem Volkscharakter des
Finnlanders, in einer tief wurzelnden Freiheits- und
Vaterlandsliebe und in einer vorbildlichen und griind-
lichen turnerisch-sportlichen Ausbildung dieses uns in
vielen Beziehungen verwandten und befreundeten Volkes.

Der finnische Oberstleutnant Valkama, ein in Mili-
tir- und Sportkreisen in gleich hohem MaBe angesehe-
ner Offizier, erkldrte unlidngst in einem Radiovortrag,
daBl Sport und Wehrkraft eines Volkes direkt vonein-
ander abhingig sind. Valkama erklart wortlich: «Wenn
auch der heutige Soldat mehr als der antike Kampfer
verschiedene waffentechnische und kampftechnische
Kenntnisse beherrschen mufBl, wird von ihm doch
gleichzeitig, jetzt und in der Zukunft, ein konzentrierter
Aufwand an physischer und geistiger Kraft und Aus-
dauer verlangt und diese Eigenschaften sind es gerade,
die der Sport iiberall einzuprigen und beim Menschen
zu entwickeln sucht. Und er fihrt fort: «Unser Sport
hat einen vielseitigen Einfluf auf unsere militdrische
Tiichtigkeit ausgeiibt. AuBBerdem wurde bei der Jugend,
die vor ihrer Militirzeit Sport ausiibte, ein Material
herangebildet, das leicht zu guten Soldaten ausgebildet
werden kann.»

Diese Auffassung hatten die Pioniere und die Schép-
fer des Vorunterrichts-Gesetzes auch fiir unsere schwei-
zerischen Verhilinisse. Und wenn Bundesrat Minger mit

Recht das Wort priigte, daB der Stand der Jugend-
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erzichung heute in der Welt als Gradmesser fiir den
Willen einer Nation zur Selbsterhaltung, zur Hoherent-
wicklung gelte, dann mufl die Schweiz, die in der Frage
der Jugenderziehung lange Jahre an der Spitze mar-
schierte, rasche und griindliche Aufbau-Arbeit leisten.
Das Gesetz iiber den militirischen Vorunterricht ist ein
Mittel dazu und kann eine Liicke in der kérperlichen
Aushildung unserer Jugend schlieBen, die gegenwirtig
zwischen dem Ende der obligatorischen Schulzeit mit
ihrem verbindlichen Turnunterricht und dem Eintritt
des Jiinglings in den Wehrdienst klafft.

Das Gesetz ist nicht etwa ein Konjunkturprodukt,
geboren aus den augenblicklichen Verhiltnissen, es ist
das Produkt einer langfristigen Entwicklung. Im Bund
der Eidgenossen standen — davon erzihlen uns die al-
ten Chroniken — die Leibesiibungen immer in hohem
Kurse, ganz besonders zur Zeit der Burgunderkriege
und im 16. Jahrhundert.

Der Vorunterrichtsgedanke in seiner neuzeitlichen
Form und das Kadettenwesen reichen in die erste Hilfte
des vorigen Jahrhunderts zuriick und als das Wehrwesen
in der neuen Militir-Organisation von 1874 von den
Kantonen auf den Bund iiberging, setzte sich der Schép-
fer dieses Gesetzes, Bundesrat Welti, schon damals mit
groBtem Nachdruck fiir den Vorunterricht ein. Der Er-
folg war aus diversen Griinden nur ein bescheidener, ein
Teilerfolg fiir den obligatorischen Turnunterricht bis
zum 15. Altersjahr.

Fiir die Durchfithrung des Vorunterrichts blieb der
Bund auf die freiwillige Beteiligung und die Titigkeit
der Turn-, Schiitzen- und militirischen Vereine ange-
wiesen.

Deshalb wurde im Vorentwurf zur MO 1907 das
Obligatorium neuerdings vorgesehen. Das Ziel wurde
wiederum nicht erreicht. Lediglich eine vermehrte Un-
terstiitzung der Vereine, die sich der korperlichen und
militirischen Ertiichtigung der Jugend im nachschul-
pflichtigen Alter annahmen und die Aufsicht des Bun-
des fiir das Schulturnen wurde im neuen Gesetz stipu-
liert.

Bundesritliche Verordnungen von 1909, 1915 und
speziell 1928 regelten das freiwillige Vorunterrichts-
wesen. Durch die gewaltigen Anstrengungen speziell des
Eidg. Turnvereins, des Schweiz. Schiitzenvereins und
des Schweiz. Unteroff.-Verbandes gewannen der turneri-
sche Vorunterricht, die Kurse der Jungschiitzen und der
bewaffnete Vorunterricht (der 1934 aufgehoben wurde)
an Bedeutung und fithrten zu ansehnlichen Erfolgen.

Diese ganze Arbeit kam aber doch nur einer Elite
zugut. 60 % der minnlichen Schweizerjugend wurden
von den auf freiwilliger Grundlage durchgefiihrten
Kursen nicht erfaBt. Eine grundlegende Aenderung
konnte nur durch eine straffere Organisation des Vor-
unterrichts erzielt werden und diese schuf das Eidg.
Militirdepartement und alle interessierten Verbinde in
einem Entwurf, der als Werk der Verstindigung ange-
sehen werden darf.

Im vergangenen April hat die bundesritliche Vorlage
vom 29. Dezember 1939 den Weg der parlamentarischen
Behandlung betreten. Nachdem der Bundesrat und der
General fiir die Vorlage eintreten, haben auch die Bun-
desversammlung, Stinderat und Nationalrat und alle
Parteien sich fiir das Gesetz ausgesprochen. Nachdem
nun das Gesetz iiber den militirischen Vorunterricht
von der Bundesversammlung in der Junisession ver-
abschiedet worden war, geschah das Unerwartete und
Unglaubliche, daB ausgerechnet am Geburtstag unserer
Schweizerischen Eidgenossenschaft, am Nationalfeiertag
unserer Heimat, am 1. August 1940 das Referendum

gegen das Gesetz ergriffen wurde. In einem Augenblick,
da eine ganze Reihe von Staaten besiegt und erobert
wurden, in einem Zeitpunkt, da unser trewes Heer uner-
miidliche und sorgsame Wache hilt in der rings vom
Krieg umtobten belagerten Festung, in einem Moment,
da jeder Eidgenosse zur Ueberzeugung kommen mufte,
daf} alles daran gesetzt werden muB, fiir eine starke und
widerstandsfihige Armee und fiir ein geschlossenes eini-
ges Hinterland zu sorgen, in diesem Moment erfolgte
die Torpedierung einer Gesetzesvorlage, die ein beschei-
denes Minimum korperlicher Ausbildung und Ertiich-
tigung und militarischer Erziehung unserer Jugend ver-
langt.

Daf} das Referendum zustande kam, das erfiillt jeden
realistisch denkenden Schweizer mit groBler Besorgnis.
Bis dahin war die Opferbereitschaft, unsere Unabhiingig-
keit unter allen Umstinden zu erhalten, der absolute
Wehrwille des Schweizervolkes im Ausland 100 %ig an-
erkannt. Dafl bei uns das Referendum gegen eine mili-
tiarische Verbesserungsaktion mitten in den europiischen
Kriegswirren ergriffen wurde und méglich ist, das hat
den Glorienschein des schweizerischen Wehrwillens da
und dort schon etwas verblassen lassen.

‘Darf das sein? Haben wir alle unsere gewaltigen
militdrischen, wirtschaftlichen, finanziellen und person-
lichen Opfer umsonst dargebracht? Weder Waffen noch
Leistungen allein sind es, die iiber den militdrischen Er-
folg entscheiden, sondern vor allem der Wehrmann
selbst. Wir wollen und miissen deshalb dafiir besorgt
sein, dal uns ein junges Geschlecht heranwachse, das
dem Kampf der Waffen und dem Kampf um das tdg-
liche Brot gewachsen ist.

Ganz besonders der Wehrmann, der im Ernstfall
seine eigene Haut zu Markte tragen muf}, darf wohl ver-
langen, daBl von Staates wegen alles daran gesetzt wird,
ihn fiir sein schweres Handwerk, fiir seine kriegerische
Ausbildung vorzubereiten, griindlich zu schulen und ihn
fir die Erfillung seiner Aufgabe korperlich-geistig-
seelisch auszubilden und zu riisten, und dies schon im
vordienstpflichtigen Alter, also in den fiir das Training
korperlicher Gewandtheit, Gelenkigkeit, Mut und Aus-
dauer giinstigsten Jahren zwischen obligatorischer Schul-
zeit und Militirdienst. Der OMV ist deshalb vom sol-
datischen Standpunkt aus nicht ein «Miisseny, sondern
ein «Diirfeny, nicht ein Opfer der Jungen, sondern ein
Geschenk des Bundes an unsere schweizerische Jugend.

Daf3 der Vorunterricht nicht nur rein militdrische
Bedeutung hat, sondern dem jungen Schweizerbiirger
auch fiir sein ziviles und biirgerliches Leben physisch-
psychisch auBerordentlich wertvolle Dienste leistet und
somit vom Standpunkt der Volksgesundheit und Volks-
kraft aus eine im Interesse des Landes sehr wiinschens-
werte Institution bedeutet, braucht wohl nicht besonders
hervorgehoben zu werden.

Der junge Schweizer wird im Vorunterricht durch
korperlich-geistige Schulung, durch «Arbeit im Gewande
jugendlicher Freude» nicht nur systematisch kérperlich
trainiert, sondern auch zu Ein- und Unterordnung, zu
Gemeinschaftssinn und Kameradschaftsgeist erzogen und
so hilft der Vorunterricht mit, den jungen Menschen fiir
seine Fahrt ins Leben zu riisten, und ihn zum tiichtigen
und vollwertigen Staatshiirger zu erziehen und fiir die
Anforderungen des Wehrdienstes vorzubereiten.

Deshalb wollen wir als Soldat und Biirger freudig
und iiberzeugt fiir die Vorlage eintreten, um am 1. De-
zember unzweideutig unserem Volk und der ganzen
Welt unseren ungeschwichten W ehrwillen zu dokumen-
tieren und zu beweisen, dafl wir bereit sind, wenn das
Vaterland ruft. Hptm. Leutert, Ziirich.



	Der oblig. militärische Vorunterricht : ein Gebot der Stunde

